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Erklärung zur Berücksichtigung der steuerfreien Aufwandsentschädigung („Übungsleiterfreibetrag“)
im Lohnabzugsverfahren
nach § 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz (EStG) 1

für das Jahr 2026



A	Erklärung des Arbeitgebers / der Personalverwaltung


[bookmark: DerDie][bookmark: MitarbeiterIn][bookmark: Tätigkeitals]      obengenannte       ist nebenberuflich als       bei uns beschäftigt. 
[bookmark: Text36]Beschäftigungsstelle: 
[bookmark: einrName1][bookmark: einrAnschrift][bookmark: einrPLZ][bookmark: einrOrt1]      |      ,             


Die Voraussetzung für die Begünstigung ist u.E.
|_|  gegeben	|_|  zweifelhaft	|_|  nicht gegeben



[bookmark: AGOrt]Ort: 	     
Datum: 28.04.2026




_________________________________________
(Stempel und Unterschrift)








B	Erklärung der/des Mitarbeitenden


|_|	Ich erkläre hiermit, dass ich die Lohnsteuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 des Einkommensteuergesetzes (EStG) im Kalenderjahr 2026 n u r  für die nebenberufliche Tätigkeit bei dem oben genannten Arbeitgeber in Anspruch nehmen werde.

Im laufenden Kalenderjahr habe ich diese Steuerbefreiung
[bookmark: Kontrollkästchen5]|_| noch nicht für eine andere Tätigkeit in Anspruch genommen
[bookmark: Text24]|_| für eine andere Tätigkeit mit insgesamt       € in Anspruch genommen.



|_|	Diese Steuerbefreiung nehme ich bereits in einem anderen Dienst- oder Arbeitsverhältnis in Anspruch und zwar wird diese Steuerbefreiung dort
|_| voll ausgeschöpft (3.300,00 € jährlich)
[bookmark: Text25]|_| laufend mit       € berücksichtigt.


[bookmark: Text37]|_| 	Ich übe eine weitere gleichartige Tätigkeit mit einem Stundenumfang von       Stunden in der Woche aus.



Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass ich jede Änderung der vorstehenden Angaben oder jede weitere Inanspruchnahme dieser Steuerbefreiung außerhalb meiner nebenberuflichen Tätigkeit meinem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen habe.



[bookmark: persOrt2]     , den _______________ 	_______________________________
Ort			Datum				Unterschrift



1 Steuerfrei sind:

Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 3.300 Euro im Jahr.

² Nebenberufliche Tätigkeiten sind:

Tätigkeiten, wenn sie - bezogen auf das Kalenderjahr - nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nehmen. Es können deshalb auch solche Personen nebenberuflich tätig sein, die im steuerrechtlichen Sinne keinen Hauptberuf ausüben, z. B. Hausfrauen, Vermieter, Studenten, Rentner oder Arbeitslose. Übt ein Steuerpflichtiger mehrere verschiedenartige Tätigkeiten i. S. d. § 3 Nummer 26 oder 26a EStG aus, ist die Nebenberuflichkeit für jede Tätigkeit getrennt zu beurteilen. Mehrere gleichartige Tätigkeiten sind zusammenzufassen, wenn sie sich nach der Verkehrsanschauung als Ausübung eines einheitlichen Hauptberufs darstellen, z. B. Erledigung der Buchführung oder Aufzeichnungen von jeweils weniger als dem dritten Teil des Pensums einer Bürokraft für mehrere gemeinnützige Körperschaften. Eine Tätigkeit wird nicht nebenberuflich ausgeübt, wenn sie als Teil der Haupttätigkeit anzusehen ist. Dies ist auch bei formaler Trennung von haupt- und nebenberuflicher selbständiger oder nichtselbständiger Tätigkeit für denselben Arbeitgeber anzunehmen, wenn beide Tätigkeiten gleichartig sind und die Nebentätigkeit unter ähnlichen organisatorischen Bedingungen wie die Haupttätigkeit ausgeübt wird oder der Steuerpflichtige mit der Nebentätigkeit eine ihm aus seinem Dienstverhältnis faktisch oder rechtlich obliegende Nebenpflicht erfüllt.

